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Statistik der Kinder- und Jugendhilfe

Teil I 5: Adoptionen
5.1: Adoptierte Kinder und Jugendliche 2026

ADP

Erläuterungen zum Fragebogen

A Allgemeines

Träger der Adoptionsvermittlungsstelle

Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Zur Adoptionsvermittlung sind Jugendämter berechtigt, 
sofern sie eine Adoptionsvermittlungsstelle eingerichtet 
haben. Landesjugendämter haben eine zentrale Adoptions-
stelle einzurichten (§2 Absatz 1 AdVermiG). Jugendämter 
benachbarter Gemeinden/Kreise können mit Zustimmung 
der zentralen Adoptionsstelle des Landesjugendamtes 
eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten. 
Landesjugendämter können eine gemeinsame zentrale 
Adoptionsstelle bilden. In den Ländern Berlin, Hamburg 
und Saarland kann die Adoptionsvermittlung dem jewei-
ligen Landesjugendamt übertragen werden (§2 Absatz 2 
AdVermiG).

Freier Träger
Zur Adoptionsvermittlung im Inland sind die örtlichen und 
zentralen Stellen der Diakonie, der Caritas, der Arbeiter-
wohlfahrt und ihrer Fachverbände befugt. Dazu zählen 
auch sonstige Organisationen mit Sitz in Deutschland. 
Voraussetzung ist eine Anerkennung als Adoptionsvermitt-
lungsstelle durch die zentrale Adoptionsstelle des Landes-
jugendamtes (nach §2 Absatz 3 Adoptionsvermittlungs-
gesetz [AdVermiG]).

Anerkannte Auslandsvermittlungsstelle
Zur internationalen Adoptionsvermittlung sind anerkannte 
Auslandsvermittlungsstellen im Rahmen der ihnen erteilten 
Zulassung befugt (§2a Abs. 4 Nr. 2 AdVermiG). Dazu be-
darf eine Adoptionsvermittlungsstelle der Zulassung durch 
die zentrale Adoptionsstelle des Landesjugendamtes. Sie 
berechtigt zu der Bezeichnung „anerkannte Auslands-
vermittlungsstelle“ (§4 Absatz 2 AdVermiG).

Art der Adoption
Bitte geben Sie an, ob es sich bei dem vorliegenden Adop-
tionsverfahren um eine nationale oder eine internationale 
Adoption nach §2a AdVermiG handelt.

Als internationale Adoptionen gelten nach §2a AdVermiG 
solche Adoptionsverfahren, bei denen ein Kind mit 
gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland nach Deutschland 
gebracht worden ist, gebracht wird oder gebracht werden 
soll. Dies gilt auch in Fällen, in denen das Kind innerhalb 
von zwei Jahren vor Stellung des Adoptionsantrags nach 
Deutschland gebracht worden ist. Die Staatsangehörig-
keiten des Kindes oder der Adoptiveltern spielen dabei 
keine Rolle. Die Adoption kann sowohl im Ausland als auch 
im Inland ausgesprochen worden sein.
Nicht gemeint sind Drittstaatenadoptionen oder Inlandsad-
optionen im Ausland, bei denen das Kind im Ausland lebt 
und dort verbleibt (z.B. Auslandsdeutsche adoptieren ein 
Kind im Ausland).

Zur Durchführung internationaler Adoptionen sind aus-
schließlich die in §2a Absatz 4 AdVermiG genannten 
Stellen befugt.

B Angaben zum Adoptivkind

Staatsangehörigkeit des Adoptivkindes vor der 
Adoption
Gemeint ist hier die Situation zum Zeitpunkt vor Beginn des 
Adoptionsverfahrens.

Es ist nur eine Angabe zulässig; bei Adoptivkindern, die 
außer der deutschen noch eine weitere Staatsangehörig-
keit besitzen, ist nur die deutsche Staatsangehörigkeit 
anzugeben. Bei Kindern mit ausschließlich ausländischer 
Staatsangehörigkeit ist diese gemäß der Liste der Staats-
angehörigkeiten einzutragen.

Herkunftsland des Adoptivkindes
Die Frage ist nur bei internationalen Adoptionen zu beant-
worten und wenn das Herkunftsland von dem Staat, der 
die Staatsangehörigkeit bestimmt, abweicht. Herkunftsland 
ist das Land in dem das Kind zu Beginn des Adoptionsver-
fahrens lebte.

Meldung zur Statistik
Sobald der Beschluss des Gerichts vorliegt, ist für jedes 
adoptierte Kind ein Fragebogen „5.1 Adoptierte Kinder und 
Jugendliche” von der Adoptionsvermittlungsstelle, die die 
Vermittlung durchgeführt hat, auszufüllen. Bei einer internati-
onalen Adoption, die einer gerichtlichen Anerkennung bedarf, 
ist die Auskunft erst zu erteilen, wenn die Anerkennungs- und 
Wirkungsfeststellung (§2 AdWirkG) des zuständigen Famili-
engerichts vorliegt. Der ausgefüllte Fragebogen ist monatlich 
dem Statistischen Amt zu übersenden. 

Die Meldungen für Dezember sind spätestens bis zum 
1. Februar des dem Berichtsjahr folgenden Jahres dem 
Statistischen Amt zu übersenden. Falls bei unterschiedlichem 
Wohnsitz der abgebenden und annehmenden Personen 
zwei Vermittlungsstellen tätig geworden sind, meldet nur die 
für den annehmenden Teil zuständige Stelle die Adoption. 
Werden Geschwister, für die ein gemeinsamer Antrag auf 
Annahme als Kind gestellt wurde, adoptiert, so ist für jedes 
Kind ein gesonderter Fragebogen auszufüllen.
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 Geschlecht des Adoptivkindes
Das Geschlecht ist so anzugeben, wie es im Geburtenregi-
ster erfasst ist. Die Antwortmöglichkeit „divers“ oder „ohne 
Angabe“ ist nur dann auszuwählen, wenn im Geburtenregi-
ster „divers“ oder „ohne Angabe“ eingetragen ist. „Ohne 
Angabe“ ist also keine Antwortoption, um in dieser 
Erhebung keine Auskunft zum Geschlecht zu geben.

 Geburtsdatum des Adoptivkindes
Das Geburtsdatum wird für die Berechnung des Alters des 
Kindes benötigt. Liegen keine Informationen zum Geburts-
datum vor, so ist eine sorgfältige Schätzung ausreichend.

C Angaben zur Herkunftsfamilie des Adoptivkindes

 Geschlecht der leiblichen Eltern/des leiblichen 
Elternteils
Das Geschlecht ist so anzugeben, wie es im Geburtenregi-
ster erfasst ist. Die Antwortmöglichkeit „Divers“ oder „Ohne 
Angabe“ ist nur dann auszuwählen, wenn im  Geburtenre-
gister „Divers“ oder „Ohne Angabe“ eingetragen ist. „Ohne 
Angabe“ ist also keine Antwortoption, um in  dieser Erhe-
bung keine Auskunft zum Geschlecht zu geben. In Zwei-
felsfällen ist das Geschlecht der leiblichen Eltern zu Beginn 
der Adoptionspflege bzw. des -verfahrens gemeint.

 Familienstand der leiblichen Eltern/des leiblichen 
Elternteils
Maßgebend für die Angabe ist der Zeitpunkt des Beginns 
der Adoptionspflege. Der Familienstand ist personenbe-
zogen an den allgemeinen rechtlichen Kategorien zum 
Familienstand mit weiteren Zwischenabstufungen 
orientiert. „Wiederverheiratet“ ist anzugeben, wenn zu 
Beginn des Adoptionsverfahrens eine bereits geschiedene 
oder verwitwete Person (z. B. mit einem Stiefelternteil) 
erneut verheiratet war.

Fand keine Adoptionspflege statt, z. B. bei Adoptionen 
durch Stiefeltern, Verwandte oder innerhalb eingetragener 
Leben spartnerschaften, ist der Familienstand zum Zeit-
punkt des Antrags auf Adoption einzutragen.

Beispiel 1:
Eine zuvor ledige Frau hat nach der Geburt ihres  
Kindes  einen anderen Mann als den Vater des Kindes 
geheiratet. Der Aufenthalt des Kindesvaters ist unbe-
kannt. Das Kind wird vom Stiefvater adoptiert. Als  
Familienstand ist in diesem Fall für die Frau 
„verheiratet zusammenlebend” anzugeben.

Beispiel 2:
Eine geschiedene Frau lässt ihr Kind durch Dritte 
adoptieren. Der inzwischen wieder verheiratete Vater 
willigt in die  Adoption ein. In diesem Fall ist als Famili-
enstand der Mutter „geschieden” und als Familienstand 
des Vaters „wiederverheiratet“ einzutragen.

Beispiel 3:
Zwei Frauen leben in einer eingetragenen Lebens- 
partner schaft. Eine der Frauen hat ein leibliches Kind, 
ihre Partnerin adoptiert dieses Kind. Der leibliche Vater 
des Kindes ist unbe kannt. In diesem Fall ist als Famili-
enstand der Mutter „einge tragene Lebens partnerschaft“ 
anzugeben.

Beispiel 4:
Zwei Männer leben in einer eingetragenen Lebens-
partner schaft. Ein Partner (A) hatte bereits vor 3 Jahren 
ein Kind adoptiert. Nun adoptiert auch der andere Part-
ner (B) dieses Kind (sogenannte Sukzessivadoption). In 
diesem Fall ist der Familienstand des Adoptivvaters (A) 
- und zwar „eingetragene Lebenspartnerschaft“ - 
einzutragen.

D Angaben zum Adoptionsverfahren

 Art der Unterbringung vor Beginn der Adoptionspflege 
bzw. des -verfahrens
Bei Adoptionen ohne vorangegangene Adoptionspflege 
ist die Unterbringungsart zum Zeitpunkt des Antrags auf 
Adoption anzugeben.
„Adoptivelternteil mit Partnerin/Partner“ ist ausschließlich 
bei sogenannten Sukzessivadoptionen auszuwählen. 
Dabei hat eine der Partnerinnen/einer der Partner bereits 
das Kind adoptiert und nun adoptiert auch die andere 
Partnerin/der andere Partner dieses Kind (siehe „Beispiel 
4:“). Vornehmlich bei eingetragenen Lebenspartnerschaf-
ten kann es zu dieser Form der Adoption kommen.

„Heim” ist nur in Fällen von Heimerziehung nach § 34, 35a 
SGB VIII  auszuwählen und wenn der Aufenthalt länger als 
drei Monate dauerte.

„Anonyme Geburt/Babyklappe“ ist ausschließlich in Fällen 
von anonymer oder vertraulicher Geburt sowie der Abgabe 
eines Kindes über eine Babyklappe/ein Babyfenster anzu-
geben. In diesen Fällen sind keine Angaben zur Herkunfts-
familie unter Abschnitt C vorgesehen.

„Krankenhaus/Mutter-Kind-Heim“ wählen Sie bitte aus, 
wenn sich die Adoptionspflege bzw. das -verfahren unmit-
telbar an den durch eine (nicht-anonyme bzw. nicht-ver-
trauliche) Geburt bedingten Aufenthalt in einem Kranken-
haus oder einer Mutter-Kind-Einrichtung (§ 19 SGB VIII) 
anschließt. 
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 Wurde die Einwilligung zur Adoption durch ein Gericht 
ersetzt?
Falls die Einwilligung zur Adoption von einem oder beiden 
Elternteil/-en verweigert wurde und daher durch das Famili-
engericht nach §1748 BGB oder durch ein ausländisches 
Gericht ersetzt wurde, ist „ja” anzukreuzen. Hierunter 
ist nicht die nachträgliche Anerkennung einer Auslands-
adoption durch ein deutsches Gericht zu verstehen.

E Angaben zur Adoptivfamilie

Verwandtschaftsverhältnis der Adoptiveltern 
zu dem Kind
Als „Verwandte” gelten Verwandte und Verschwägerte in 
gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad 
(z. B. der Vater, Geschwister der leiblichen Eltern oder deren  
Ehegatten oder die Großeltern). Maßgebend zur Bestim-
mung des Verwandtschaftsverhältnisses zum Kind ist auch 
hier der Zeitpunkt, bevor die Adoption rechtskräftig wurde.

„Stiefvater/Stiefmutter bei verheiratetem Paar...“ ist aus-
schließlich bei Stiefkindadoptionen durch miteinander 
verheiratete Paare auszuwählen. Das gilt für gegen- wie 
gleichgeschlechtliche Ehepaare. Eingetragene Lebenspart-
nerschaften gelten im Sinne der Statistik als unverheiratet 
und zählen daher nicht dazu. Geben Sie diese Fälle bitte 
unter den unverheirateten Paaren an.

Voraussetzung für eine Adoption durch „Stiefvater/Stiefmut-
ter bei unverheiratetem Paar...“ ist das Zusammenleben als 
verfestigte Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen 
Haushalt. Eine verfestigte Lebensgemeinschaft liegt in 
der Regel nach mindestens vierjährigem Zusammenle-
ben oder bei eheähnlichem Zusammenleben mit einem 
gemeinsamen Kind vor (§ 1766a BGB). Eingeschlossen 
sind hierbei sowohl gegen- als auch gleichgeschlechtliche 
Paare. Eingetragene Lebenspartnerschaften gelten hierbei 
im Sinne der Statistik als unverheiratet.

Zu „sonstigen Nichtverwandten“ gehören alle Personen, 
die weder mit dem Kind verwandt sind, noch zu ihren 
Stiefelternteilen zählen.

 Geschlecht der Adoptiveltern/des Adoptivelternteils
Das Geschlecht ist so anzugeben, wie es im Geburtenregi-
ster erfasst ist. Die Antwortmöglichkeit „Divers“ oder „Ohne 
Angabe“ ist nur dann auszuwählen, wenn im Geburtenre-
gister „Divers“ oder „Ohne Angabe“ eingetragen ist. „Ohne 
Angabe“ ist also keine Antwortoption, um in dieser Erhe-
bung keine Auskunft zum Geschlecht zu geben.

 Familienstand der Adoptiveltern
„Wiederverheiratet“ ist anzugeben, wenn zu Beginn des 
Adoptionsverfahrens eine bereits geschiedene oder 
verwitwete Person (z. B. mit einem Stiefelternteil) erneut 
verheiratet war.

Staatsangehörigkeit der Adoptiveltern
Besitzen die Adoptiveltern oder ein Adoptivelternteil 
außer der deutschen noch eine weitere Staatsangehö-
rigkeit, ist die deutsche Staatsangehörigkeit einzutragen. 
Besitzt ein Elternteil ausschließlich eine ausländische 
Staatsangehörigkeit, ist diese hier anzugeben. Maßgebend 
für die Angabe der Staatsangehörigkeit ist der Zeitpunkt, zu 
dem die Adoption rechtskräftig wird.


